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9. Oktober 1622 starb Herzog Johann der Jüngere 
von Sonderburg ans dein Schlosse Glücksbnrg. Von seinen 
Söhnen erbte') Christian Arröe, Alexander das Schloß 
Sonderburg mit dem ©überlehn auf Alfen und Sandberg 
im Sundewitt, Johann Adolf Norbnrg mit dem Norderlehn 
ans Al)eit und Ballegard im Sundewitt, Philipp Schloß 
Glücksbnrg mit den Besitzungen in Angeln und die Sunde- 
witter Nübelharde und Joachim Ernst Schloß Ploen mit 
allen Holsteinschen Besitzungen. Johann Adolf starb schon 
1624. Ans ihn folgte als zweiter Herzog von Norbnrg 
Friedrich, der in des Vaters Testament nicht mit Landgütern 
bedacht war.

Philipp, der erste Herzog von Glücksbnrg^), erwarb 
nach seines Bruders Christian Tode, der 1633 ohne Erben 
starb, theils durch Erbvergleich mit seinen Brüdern, theils 
durch Kauf werthvolle Besitzungen auf Arröe. Nach dem er
folgreichen Beispiele seines Vaters suchte er seinen Lehnsdistrict, 
das Fürstenthum Glücksbnrg, durch den Ankauf adliger Güter 
zu arroudiren. Besonders werthvoll war der Erwerb von 
Gravenstein und Fischbek, die er am 1. März 1648 von Hans 
von Ahlefeldt für 90 000 Thaler kaufte?) Behaupten konnte 
er diese schöne neue Erwerbung nicht. Nach dem das Land

') Das Testament ist abgedruckt in Hansens vollständigerer Staats
beschreibung des Herzogthums Schleswig. Flensburg 1770.

*) Vgl. Gude, Bericht von der Halbinsel Sundewitt und dem 
Glücksburgischen Erblande. Flensburg und Leipzig 1788.

3) Die Originalurkunden im Staatsarchiv.
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verwüstenden Kriege mit Karl Gustav von Schweden, der eine 
allgemeine Geldnoth verursachte1), mußte er sich beider Güter 
wieder entäußern. M it erheblichem Verlust verkauftes er
ste im Ju li 1662 für 65000 Thaler an den Königlichen 
Statthalter, Friedrich von Ahlefeldt, Erbherrn zu Seegard, 
den späteren deutschen Reichs- und dänischen Lehnsgrafen?) 
Seinen angestammten Lehnsdistrict wußte er sich und seinen 
Nachkommen zu erhalten, glücklicher als die Herzöge von 
Sonderburg und von Norburg, welche ihren Schulden erlagen 
und dadurch ihre Lehnsherrschaften an den Oberlehnsherrn, 
den König von Dänemark verloren.4) Am 27. September 1663 
starb Herzog Philipp zu Glücksbnrg in seinem 80. Lebens
jahre. Ans ihn folgten in der Regierung, immer der Sohn 
nach dem Vater, 1663 Christian, 1698 Philipp Ernst, 1729 
Friedrich und 1766 Friedrich Heinrich Wilhelm, mit dem 1779 
die Linie ausstarb. Sein Land fiel an den König zurück, 
zu dessen Gunsten die erbberechtigten Nachkommen des Her
zogs Alexander zu Sonderbnrg ans den damals wie jetzt 
allein noch blühenden Zweigen Augustenborg und Beck gegen 
Entschädigung verzichtet hatten. Der Titel eines Herzogs 
von Glücksbnrg wurde 1825 dem Herzog Friedrich Wilhelm 
Karl Leopold von Beck verliehen und dadurch zu neuem Leben 
erweckt. — Die Ploener Linie war bereits 1761 ansgestorben 
und ihre Besitzungen waren ebenfalls gegen eine Entschädigung 
der erbberechtigten Svnderburger Linien an den König ge
fallen.'')

Actenmäßige genaue Nachrichten über die Einkünfte und 
die finanzielle Lage der Herzoge von Glücksbnrg stehen mir

*) Vgl. Jörgensen, Graastens alb re Historie, in Sönderjydste 
Aarböger 1889.

2) Die Originalurkunden im Staatsarchiv.
3) Vgl. Bobe, Storkansler Frederik greve Ahlefeldt og hans efter

slægt. Kopen h. 1897.
4) Vgl. von Krogh, Beitrage zur alteren Geschichte des Hauses

Holstein-Sonderburg. Berliu 1877.
6) Derselbe, der Ploensche Successionsvertrag. Berlin 1874.
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nicht zu Gebote. Daß es damit stark bergab ging, ist gewiß, 
besonders nachdem Herzog Friedrich 1749 seine Besitzungen 
ans Arröe an den König abgetreten hatte. Ich werde nicht 
sehr fehlgreifen, wenn ich auf Grund mir vorliegender Theil- 
rechnungen die Glücksburgischen Bruttoeinnahmen auf 30 bis 
40 000 und nach Abtretung der Arröeschen Güter auf 20 bis 
30000 Thaler Courant berechne.

Die schleswig-holsteinischen Stände haben die Herzoge 
aus den Sonderbnrgischen Linien niemals als mitregierende 
Landesherrn gelten lassen. Es stand diesen aber doch unter 
der Oberlehnsherrschaft des Königs von Dänemark über ihren 
Lehnsdistrict, also dem Herzoge von Glücksburg über das 
„Fürstenthum Glücksbnrg nebst den incorporirten Ländern" 
die volle Hoheit sowohl in civilibus et criminalibus als mich 
in ecclesiasticis zu. Dafür daß die Glücksburger ihre Ho
heitsrechte immer zu behaupten wußten, fehlt es nicht an 
Belegen.

Als es 1632 wegen eines Kirchenstuhls in der Glücks
burgischen Kirche Ulderup zum Streit kam zwischen dem 
Herzoge Friedrich von Norburg und Moritz Hoeck zu Anen- 
büllgard, wendete sich dieser als Kläger an das Schleswigsche 
Landgericht, für ihn als Adligen das competente Forum in 
den Königlichen und Herzoglich Gottorp'schen Gebieten, erwirkte 
auch ein Mandat desselben, erhielt aber vom Könige Christian IV. 
auf Einwenden des Herzogs von Glücksburg einen Verweis, 
weil er bei seinem Ansuchen des letzteren Kompetenz ver
schwiegen habe. Er ward angewiesen, seine Ansprüche beim 
Herzog von Glücksbnrg vorzubringen und dort rechtmäßiger 
Entscheidung gewärtig zu sein').

Von besonderem Interesse ist ein zweites Beispiel, ans 
dem 18. Jahrhundert, von dem A lle n 2) ausführlich er
zählt. Herzog Friedrich hatte zu Glücksburg am 23. Juni

') Staatsarchiv-Acten A. V III Nr. 66.
‘0 Allen, Geschichte der dänischen Sprache im Herzogthnm Schleswig 

oder Südjütland. I. Theil. Schleswig 1857. Seite 194—208.
21
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1735 eine neue Kirchenordnung erfassen1), deren 12. Para
graph lautete:

„Da auch in Unserm Sonnewittschen District sich sehr 
viele aufhalten, welche der Dänischen Sprache entweder gar
nicht oder doch soweit nicht kundig sind, daß sie die Dänischen 
Predigten verstehen können, so sollen allemahl am dritten 
Sonntage a dato insinuationis dieser Unserer Verfügung an
zurechnen, in Unseren Kirchen zn Broacker, Uldrup, Satrnp 
und Nübel die Predigten in Deutscher Sprache gehalten und 
solchergestalt beständig fortgefahren, auch die Jugend in denen 
Schulen sowohl in Deutscher als in Dänischer Sprache unter
richtet werden, als wornach und daß darüber gehalten werde 
Unser Propst zn sehen sich äußersten Fleißes angelegen sein 
lassen wird."

Diese Bestimmung behagte den in die Herzoglich Glücks
burgischen Kirchen eingepstirrten fremden, Herzoglich Augusten- 
bnrgisch-Gravensteinschen und Gräflich Reventlow-Sand
bergischen Unterthanen nicht. Sie wollten deshalb ihre 
Prästanda an die Glücksburgischen Kirchen, Prediger und 
Küster nicht weiter leisten und suchten Schutz beim Könige, 
ihrem Landesherrn. Dieser erkannte aber am 9. November 
1739 an, daß der Herzog berechtigt sei, bei seinen Kirchen 
in ecclesiasticis circa ceremonialia et adiaphora, inso
weit selbige keinen Einfluß auf die Glaubenslehre haben, noch 
darinnen einige Alteration veranlassen könnten, die benöthigten 
Verfügungen zu publtciren und dadurch nicht nur die eigenen 
Unterthanen, sondern auch ceteris paribus die Eingepstirrten 
fremder Jurisdiction zu verbinden. Gegen die Einführung 
der deutschen Sprache beim Gottesdienst und in den Schulen 
hätten aber die fremden Eingepfarrten ein wohlgegrüudetes 
jus contradicendi, und selbige könnte ohne seinen des Königs

') Nach einer bei den Acten der Schleswiger Generalsnperinten- 
bentur befindlichen, jetzt im Staatsarchiv sub. A. VI reponirten Abschrift 
abgedruckt bei Michelsen und Asmnssen, Archiv für Staats- nnd Kirchen
geschichte. I. Altona 1833. Seite 314—320.
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als des Landesherrn der fremden Eingepfarrten Consens nicht 
bestehen. Auf des Herzogs Vorstellung ertheilte er schließlich 
als dominus immediate supremus der fremden Eingepfarrten 
am 14. März 1740 zu dem den Gebrauch der deutschen Sprache 
betreffenden Paragraphen der Glücksburgischen Kirchenordnung 
sein Agrement H.

Der Streit lebte 1750 wieder auf, als die Gräflich 
Reoentlow'schen Unterthanen zu Satrup ihre Kinder ans der 
Herzoglichen Schule nahmen, um sie bei einem auf Gräflichem 
Grunde Schule haltenden Schulmeister in Unterricht zu geben. 
Das Gottorper Landgericht entschied ant 7. Juni 1751, daß 
diese Neuerung abzustellen sei, und daß die Gräflichen Unter- 
thauen sich aller Eingriffe in Herzoglich Glücksbnrgische Ge
rechtsame in Kirchen und Schulsachen gänzlich zu enthalten 
hätten2).

Wie in diesen Fällen, so erscheinen die Herzoge von 
Glncksburg immer als Fürsten von deutscher Gesinnung und 
als Hüter der deutschen Sprache, die allein bei Hofe und in 
der Landesverwaltung gebraucht wird. Daß unter ihrer 
Herrschaft die deutsche Sprache in Sundewitt und in Angeln 
Fortschritte gemacht hat, ist nicht zu bezweifeln. Aber, daß 
sie Unwillen gegen die dänische Sprache und gegen dänische 
Sitten bewiesen haben, darf man nicht mit A lle n  hieraus 
folgern. Weder die mir vorliegenden Acten noch die durch 
den Druck bekannt gewordenen Verordnungen und Ver-

') Acten A. V III Nr. 30. Die zu dieser Sache bei der deutschen 
Kanzlei in Kopenhagen erwachsenen Acten sind nicht im Staatsarchiv. 
Sie sind im März 1857 an den bekannten Etatsrath Regenburg ans- 
geliehen uni) von ihm nicht wieder an das Kanzleiarchiv zurückgegeben 
worden, ein Schicksal, das gar nicht so wenig Kanzleiacten betroffen hat. 
Auch die bezüglichen Acten des Gottorper Oberconsistorimns sind nicht 
im Staatsarchiv. Einen theilweisen Ersatz für die fehlenden Acten der 
Kanzlei und des Oberconsistorinms bieten die Kopialbücher, die sog. 
Rescriptenregistratur der Kanzlei und die Acten der Schleswiger General- 
superintendentur.

2) Acten A. V III Nr. 64.
21*
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fügungen bieten ein Beispiel uoit Feindseligkeit gegen die 
dänische Sprache1).

Von diesen Verordnungen beziehen sich die allermeisten 
auf Kirchen und Schulsachen. Dasselbe gilt von den in das 
Staatsarchiv gelangten Herzoglich Glücksburgischen Acten, 
von denen nur der weitaus kleinere Theil erwachsen ist aus 
der Herzoglichen potestas legislatoria in civilibus et crim ina
libus sowie in cameralibus. Als einen Zufall möchte ich 
das nicht bezeichnen. Wenn das Herzogliche Archiv vollständig 
nach Schleswig gekommen tu tire, was nicht der Fall ist, so 
wurden doch immer die Consistorialacten dessen grüßten Theil 
ausmachen, weil das Kirchenregiment die Glücksburger Herzoge 
immer am meisten beschäftigte, obgleich sie auch ans den anderen 
Gebieten es nicht an sich fehlen ließen. Hübsche Beispiele 
hierfür sind die zahlreichen Festebriefe, welche immer neben 
dem Siegel auch die eigenhändige Unterschrift des Herzogs 
aufweisen.

Außer der Glücksburger Schloßkirche gehörten den Glücks
burger Herzogen in Angeln die beiden Kirchen Mnnkbrarnp 
und Neukirchen und im Snndetvitt die Kirchen Broacker, 
Nübel, Ulderup und Satrnp.

Große Rücksichten nahmen die Herzoge auf die Confer- 
virnng der Pfarrfamilien. Wenn irgend möglich ließen sie 
die Wittwe, den Sohn oder die Tochter des Verstorbenen bei 
der Pfarre. In  vielen Fällen sorgten die alternden Pfarrherren 
selbst für die Ihrigen, indem sie gern noch bei Lebzeiten einen 
in Aussicht genommenen Schwiegersohn sich adjungiren ließen. 
Dadurch, daß die Pfarren längere Zeit in ein tuti) derselben 
Familie blieben, wurde nicht selten der Unterschied zwischen 
Pfarrgut und Privatbesitz verwischt, woraus mancherlei Streitig-

*) Falck, Archiv für Geschichte rc. der Herzogthümer V. Kiel 1847. 
Seite 381—400: Nachricht von einer Sammlung Herzoglich Glücks- 
burgischer Verordnungen und Verfügungen rc. — Die Glückburgische 
Kirchenverordnung vom 10. Dezember 1682 und das Glücksburgische 
Altarbnch von 1714 sind abgedruckt bei Hock, der Ritual- und Agenden
schatz der lutherischen Kirche in Schleswig-Holstein. Kropp 1888.
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feiten erwuchsen. Vielfach heiratheten die Glücksburgischen 
Pfarrfamilien in einander. Wenn ihre jetzt noch lebenden 
Nachkommen ihre Ahnentafeln aufstellen könnten, würden sie 
erstaunt sein über den Ahnenschwund in ihren Ahnenreihen 
ails dem siebzehnten Jahrhundert.

M it der Sorge für das Fortkommen der Pfarrfamilien 
verbanden die Herzoge ein scharfes Regiment über die einzelnen 
Pastoren. Schnell waren sie mit Disciplinaruntersuchungen 
und Amtsentsetzungen bei der Hand, worüber sich die Nach
richten bei Jensen ') finden. — Gleich der erste Gliicksbnrgische 
Propst wurde von diesem Schicksal betroffen. Die Acten des 
ihm gemachten Processes liegen mir in einer sonst nicht 
häufigen Fülle lind in ziemlicher Vollständigkeit vor2). Ich 
glaube, daß es den Lesern willkommen sein wird, wenn ich 
ihren Inhalt hier in breiterer Darstellung erzähle und damit 
ein kulturgeschichtliches Bild ans dem Sundewitter Leben des 
siebzehnten Jahrhunderts zu geben mich bemühe.

Peter Fabricius stammt nach Jensen aus Tondern. Ob 
er mit dem daher gebürtigen Gottorpschen Generalsuper
intendenten, dem bekannten Jacob Fabricius3) verwandt war, 
weiß ich nicht. Ebenso wie dieser hieß er eigentlich Schmidt- 
Unter diesem Namen erscheint er aber nur einmal in den 
mir vorliegenden Acten, und zwar in einem schriftlichen Schein, 
durch welchen die Bonden, Lausten und gemeinen Einwohner 
der Dörfer Broacker und Möllmark am dritten Weihnachts
tage 1597 nach Verrichtung des Gottesdienstes in der Kirche 
zu Broacker ihrem Pastor Herrn Peter Schmidt bekunden, 
daß von zwei Mark Goldes, damals von Jes Tysen gebraucht, 
V / 2 Mark der Kirche und l/* dem Pastoren zu Broacker ge
höre. Später findet sich in den Acten nur noch die latinisirte 
Namensform Fabricius, auch in all den vielen Briefen von

') Jensen, Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums 
Schleswig. Flensburg. 1840 -42.

9 Acten A. V III Nr. 52 und 53.
3) Dessen Biographie vom Pröpsten C. Erich Carstens im 8. Bande 

der Jahrbücher für die Landeskunde der Herzvgthümer rc. Kiel 1866.
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ihm, die noch erhalten sind. Er schreibt bald plattdeutsch, 
bald hochdeutsch, nie dänisch. — Pastor 31t Broacker ward er 
1596 nach des Pröpsten und Pastoren Johann Berndes Tode, 
die Propstei über alle Kirchen Herzogs Johann des Jüngeren 
von Sonderbnrg wurde ihm 1598 übertragen. Am 27. Januar 
1600 befahl ihm der Herzog 1327 $ von den Kirchen in 
Snndelvitt und Angeln zu nehmen und den Sonderburger 
Bürgermeistern und Kirchgeschworenen zuzustellen, um sie zur 
vollständigen Verfertigung des neuen Kirchengebäudes zu 
Sonderburg anzuwenden, das die Sonderburger aus ihren 
eigenen Mitteln nicht vollenden könnten. Ueber den Empfang 
dieser Summe quittirte der Sonderburger Rath dem Pröpsten. 
Im  Jahre 1611 quittirte ihm derselbe über eine zweite Zahlung 
in Höhe von 3172 #, die er von den Sundewitter Kirchen 
ans Anordnung des Herzogs zur Ablegung der Sonderburger 
neuen Kirchenschnld geleistet hatte.

Nach Herzog Johanns Tode blieb Fabricius Propst, 
aber nur noch für den Glücksburgischen District, dem seine 
Kirche Broacker zugefallen war. Unter seinem alten Fürsten 
war er, ans seinem stattlichen Pfarrhof Krammark sitzend, bei 
reichen Einkünften zum großen Herrn gelvorden. Senie An
gehörigen, heißt es, führten an anderen Orten gleichsam einen 
Adelstand. Sogar sein Secretair ließ einmal fast in adliger 
Prozession ein drei Tage altes Kind bestatten. Herrisch gegen
über seinen Pfarrkindern und Untergebenen, verdroß es ihn 
sehr, daß Johann Erasmi aus Satrnp sich mit Erfolg beim 
Herzoge und nicht bei ihm um das Küsterat von Broacker 
bewarb. Dies war der erste Anlaß zu grimmer Feindschaft 
zwischen ihm und dem Küster. Damals schon, so schreibt 
Fabricius später, schossen seine Feinde und Verfolger nach 
ihm armen Manne. Der Herzog habe ihm aber seiner Feinde 
hochschädliche Anschläge offenbahrt, ihn geschähet, und habe 
ihm und seiner Frau nach der Zeit große Ehre, Gnade, 
Gaben und Wohlthaten erzeigt. Als Fabricius dann des 
Herzogs Ungnade erfuhr, legte er dies wieder dem Küster zur 
Last, in dessen Hanse der Hosprediger und des Herzogs
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Secretair eine Nacht über zur Herberge gelegen hatten. Des
halb schalt er den Küster in feinen Predigten einen eh ren- 
diebischen, schelmischen mtd afterrederischen, gottlosen Ver- 
lenmder und Jndasbruder unb wünschte ihm den Lohn des 
Ahitosel, Kain, Sanl und Jndas. Auch thätlich vergriff er 
sich in der Kirche am Küster, der außerdem über Verkürzung 
an Opfergeld und anderen Einnahmen zu klagen hatte.

Daneben untergrub sich Fabricius selber seine Stellung 
beim Herzog Philipp durch die Versicherung, daß die durch 
ihn von den Sundewitter Kirchen an die Sonderbnrger Kirche 
gezahlten Gelder von des Herzogs Vater nicht geschenkt, sondern 
nur geliehen seien und deshalb zurückgezahlt werden müßten. 
Die Sonderbnrger bestritten dies und lehnten die Rückzahlung 
ab. Da machte es nun der Herzog dem Pröpsten zum Vor
wurf, daß er nicht früher die Gelder eingemahnt habe, und 
machte ihn verantwortlich für deren Wiederherbeischaffnng. 
Gleichzeitig wiederholten sich die früheren Klagen über den 
Pröpsten von Seiten seines Küsters und seiner Pfarrkinder, 
die sich über sein Schmähen und Schelten in den Predigten, 
über ihnen zngemnthete neue Auflagen und Opfer und darüber 
beschwerten, daß er Kirchenland in seinen eigenen Nutzen ziehe. 
Dagegen wehrt sich Fabricius bald bei der Herzogin, bald 
beim Herzog. Als letzterer befahl, die Klagen zum Verhör 
zu bringen, stellte der Propst vor, daß er sich vom Herzog
lichen Hofprediger als Präsidenten beim Verhör nichts gutes 
versehe, ein ungünstiger Präsident könne sich gelüsten lassen, 
dein Beklagten Schaden zu thun. Er bittet deshalb, daß 
neben dem Hofprediger der Secretair, Stallmeister oder M ar
schall dem Actui beiwohnen möge, ns daß die liebe Wahrheit 
nicht gedämpfet, sondern her für leuchten möge. Zugleich bittet 
er, dem Küster, der die erste Wurzel zu allem gewesen, nicht 
die Anwesenheit bei sein, des Pröpsten, Verhör zn gestatten. 
Beides wird bewilligt. Der Secretair erhält den Auftrag 
Protokoll zn führen unb darauf zn achten, daß mit dem Verhör 
der Sachen aufrichtig umgegangen werde. Er solle aber mit 
der Abfassung des Urtheils nichts zn thun haben. — Am
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4. Ju li 1631 kam es in der Kirche zu Nübel zum Verhör 
und zu einem Urtheil dahin lautend, daß der Kirchspielleute 
Vorbringen und des Pröpsten Antwort sich so verhielte, als 
der Secretarius die Beantwortungspuncte bei sich habe. Die 
Svnderbnrger Kirchengelder sei der Propst von Rechts- und 
Amtswegen schuldig wieder einzufordern und an ihren Ort 
zu bringen, weil er selbst geständig, „daß die Gelder alleine 
dahin (jeleihet, er auch darauf der Sonderburger ihme gegebene 
Quittungen alleine als testimonia numeratae et non donatae 
pecuniae acceptirt und angenommen.

Zu diesem Urtheile notirte der Hofprediger, der Propst 
habe eingewendet, daß mit ihm nicht recht, nach der Dänischen 
Kirchenordnnng gehandelt sei, habe daraus vorgelesen, daß, 
wenn ein Superattendent sich hätte versündigt, er alsdann für 
zuw andere Superattendenten solle gestellt und besprochen 
werden. Es habe auch der Propst die anwesenden Pfarr- 
herrn zu geringe in ihrem Verstände angesehen, als daß sie 
von den Sonderbnrger Geldern sollten urtheilen können. Die 
Kirchspiellente hätten dem Propst unter Angen gesagt und 
geklagt, daß er sie nicht hielte, wie er billig thun sollte, denn 
sie müßten seine Schlingel, Ochsen und dergleichen grobe 
Gesellen sein. Hiervon hat der Secretair in ipso actu nichts 
vernommen, daher er diese Punkte nicht protvkvlliren konnte.

Die Entscheidung wegen der Sonderburger Kirchengelder 
acceptirte der Herzog. Er mißbilligte aber, daß man die 
anderen Klagepnnkte unerörtet gelassen habe und darüber ge« 
wischet. Zu bereu Entscheidung beraumte er ans den 12. Ju li 
eine neue Tagfahrt an, für welche die Consistorialen, Secre
tair und Amtschreiber mit einer genauen Instruction versehen 
wurden. Die in ihren früheren Aussagen variirenden Kirch- 
spielleute sollen vom Amtschreiber auf dänisch und deutsch 
eidlich vernommen werden, und ihre Aussage soll vom Amt
schreiber verdolmetscht und dem Secretair, um sie zu proto- 
colliren, gleichfalls ans dem Dänischen ins Deutsche klärlich 
und deutlich offenbahrt werden. Die Consistorialen gaben am 
14. Ju li in der Kirche zu Nübel ihr zweites Urtheil ab, mit



Aus Herzoglich Glücksburgischen Cousistoriulucten. 329

dem der Herzog wieder nicht zufrieden war. Er bestimmte, 
daß am 28. Ju li ein rechtmäßiger Schluß gemacht werden 
solle und gab dafür eine genaue Instruction.

Das am 29. Ju li gesprochene Urtheil, welches die Sub
stanz der Vergehungen des Pröpsten erkennen (äßt, lautet:

Demnach abermahl ans Unsers gnedigen Fürsten und 
Herrn gnedigen Befehl im endlichen Definitioschlns der be
wußten Broacker Sachen wir verordnete Consistoriales vor
gesetzte Articnleu so viel uns möglich erwogen, und aber der 
Propst keine vvllenkommene Beweisthumb der rechtmäßigen 
Fnndation der bisher genossenen streitigen Kirchengüteren dar- 
thnn und beweisen kann, zu geschweige!:, daß er nicht zum 
Herrscher und Gewalthabenden übers Volk, sondern zum Pa
storen der Herden gesetzet ist, auch ohn das er genug von 
seinem Dienste Jntraden hat, davon er zu leben.

1. Als erkennen wir von Rechtswegen, daß solche 
Gittere, nämlich die 3 $ Goldes, welche von Jes Pren als 
domals Kirchengrnnd genommen und das kleine Bohl zu 
Schotzbnl damit verbessert, und Jürgen Boeßen bisherv ge
brauchet nnd dem Propst davon 6 Rixthaler gevestet, 2 Ort 
Garsten, 2 Ort Habern nnd ein halben Rixthaler für Weide 
jährlich gegeben, auch 2 Havetage geleistet, nnd der Propst 
die dazugehörigen Ober- und Niederholzuug gehanwet, gleich
wie vorhin also auch noch hinfürv der Kirchen gehörig 
verbleibe.

2 . Und daß er dahero die mit Unfug Rechtens genossene 
Güter sampt dem Interesse der Kirchen wiedernmb von Rechtes
wegen zu restitniren schuldig sei.

3. Wie dann auch wegen der Vestgelder und andern 
specificirten Hoheiten, weilen er derer in seinen prodncirten 
Confirmativnschreiben keinerleiweise befuget gemachet wird, 
auch sonsten nicht landesgebrenchlich ist, können wir anders 
nicht befinden, als daß er von Rechteswegen dem Patrono 
Abtrag zu thun schuldig sei.

4. Weilen auch wider Recht und üblichen Landesgebrauch 
ist, daß ein Kirchendiener etwas von geistlichen Gütern ab-
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nsieittreit und verkaufen wolle, als erkennen mir den Propst 
von Rechtswegen schuldig, die für verkauften Kathen empfan
genen 65 Reixthaler sampt dem Interesse gleichmeßig dem 
Patrono gebührlich wieder zu erstatten.

5. Wegen der angemaßten Holzung, Mästung und 
Weide der l ' /2 K Goldes, so doch Töge Tönißen nach des 
Pröpsten eigener Aussage von Ih r. F. Gn. gefestet, muß er 
nach allen Rechten nach solchen Genies von so viel Jahren 
hero I .  F. G. wiederzugeben schuldig sein.

6. Wegen Verhohung der Opfer und anderen Gaben, 
dieweil solches auch insonderheit wider seinen Bestallnngsbrief 
laufet, wird auch Rechtswegen von uns strafbahr erkant

7. Wegen der Küsterei Rechnung, sowol auch verübten 
Streitigkeit des Pröpsten und Küsteren haben sie ans dies
mahl noch nicht gerichtlich können abgeholfen werden, weilen 
der Propst des Küsters anerbotene Eidesbeweisung nicht hat 
wollen annehmen ans Ursachen, die der Secretarins in der 
Relation melden wird.

8. Sonsten wegen der Gewaldtsamkeit an dem heiligen 
privilegirten Orte in der Kirchen verübet, können wir nicht 
anders als strafwürdig erkennen.

9. Und dann endlich wegen der hochseligsten Fürstlichen 
Bestallllngs und I .  F. G. Confirmation Briefes befinden wir 
nicht anders, laut der beigefügten Copei, als daß sie nur 
allein seinen Pastoratdienst und was seine Vorfahren und er 
dabei genossen haben — doch aber I .  F. G. an Dero Regalien 
ganz nnschedlick — bekreftigen thun. Wegen seiner Prvpstei 
aber weiß er keine schriftliche Documenta und Beweis aus
zuweisen, wie er dann auch seiner eigenen Bekandnus nach 
deswegen I .  F. G. keinen Eid abgeleget. Dahero können wir 
nicht anders schließen, als daß sie ihn in seinen streitigen 
Güteren und Propsteiamte von Rechtes wegen nicht ferner 
schützen noch vertheidigen können.

Actum Nübel Kirche, den 29. Jn lii Anno 1631. 
Johannes Risler, F. G. Hofprediger zu Glücksbvrch; Nicolaus 
Albinus, Pastor thv Ulderup; Petrus Timotheus, Pastor zu
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Newenkirchen; Georgius Lun dius, Pastor zu Nobell iu Sunde
w itt; Johannes Lundius, Petrus Johannes, Christianus 

Thomeus ecclesiastes paraetiae Satrupensis.
Nach Empfang der Urtheile versprach der Propst, allen 

Fleiß zur Wiedererlangung der Sonderbnrgischen Kirchengelder 
anzuwenden, bat aber um Zuordnung eines Jurispracticns, 
da er allein zu schwach sei, die Sonderbnrger zu bezwingen. 
Wegen der übrigen Urtheile appellirt er, um besser Recht zu 
erhalten, an den Herzog. Seinen Einwänden gegenüber ver
wahren sich die Consistorialen in einer langen Deduction, in 
der sie auch bemerken, sie hätten nicht nach Affecten — un
geachtet der Propst dieselben vielfältig bei ihnen samt und 
sonders, beides öffentlich und heimlich, ja auch theils mit 
ansehnlichen Promissis gesucht — nicht wider Justitia und 
die liebe Wahrheit, sondern soviel immer möglich nach Gottes 
Wort, Lov und Recessen und nach vorgeschriebener Instruction 
so geurtheilt, wie sie es mit gutem Gewissen vor Gott und 
Jedermann künftig verhassten zu verantworten. Der Propst 
kommt dagegen mit immer neuen Anliegen, will eidlich er
härten , daß die ihm bestrittenen Priestergüter vermöge Suc
cession, Possession, Vocation und ihm und seinem Antecessori 
gegebener Fürstlicher Confirmation ihm und seinem Vorgänger 
gewidmet und verordnet seien. Er versucht für sich beim Herzog
lichen Hofe Stimmung zu machen, indeni er dem 6 jährigen 
Prinzen Johann für sein kleines Pferd, ans dem er seinen 
Vater ans der Jagd und sonst zu begleiten pflege, einen 
Ortig Hafer sendet. Er verspricht, diese Lieferung alljährlich 
zu wiederholen, bittet wiederholt um einen Rechtsbeistand zum 
Prozeß gegen die Sonderburger. Er klagt auch dem Herzog 
Christian von Arröe die Tribulationen, die er habe ausstehen 
müssen gleich einer gejagten Hindin, er bittet ihn, ihm doch 
eine Audienz bei seinem Bruder, dem Herzoge Philipp zu 
verschaffen. Alle Bemühungen sind vergebens. Nach längerem 
Hin- und Herschreiben bestimmt schließlich der Herzog, Fa
bricius solle vor dem Secretair, sämmtlichen Pastoren und 
den Kirchgeschworenen aller Kirchen eine Totalrechnung aller
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Special-Kirchen-Einnahmen und -Ausgaben von Anfang seines 
Amtes an ablegen, vorher aber schwören, daß er bei Antretung 
seines Amtes beit bei den Kirchen vorhandenen Rest an Korn 
und Geld, und während seines Amtes alle Einnahmen von 
allen Kirchen fleißig eingehoben, die Ausgaben ihnen zum 
Besten angewendet und damit alle Wege getreulich umgegangen.

Ob die Einnahmen mit den Ausgaben übereingestimmt, 
und ob die Ausgaben den Kirchen zum Besten angelegt seien, 
sollen die Consistorialen notiren und bei Einbringung der 
ganzen Rechnung referiren.

Der Eidesleistung hätte sich der Propst gern entzogen. Er 
ließ sogar durch den Munkbraruper Pastor Magister Nicolaus 
Moth, wie es scheint sein Schwiegersohn, beim Herzoglichen 
Secretair hinhören, ob er nicht durch Zahlung eines Stückes 
Geldes davon loskommen könne. Das glückt ihm nicht. Am
8 . October 1632 befiehlt ihm der Herzog, sich bis zur Ablegung 
des Eides seines Amtes und der Kanzel zu enthalten.

Am 8. Dezember kommt es in der Kirche zu Broacker 
zur Eidesleistung und zum Verhör über die Generalkirchen- 
rechnnng. Eine Relation darüber erstatten der bei den früheren 
Urtheilen nicht betheiligte Mag. Nie. Moth, Georg Lundius, 
Nicolaus Bruno, Johann Lundius, Christianus Thomäus 
und Laurentius Andreae. In  dieser Relation verspürt der 
Herzog nichts von dem Fleiße, dessen sich die Consistorialen 
darin rühmen, er ertheilt ihnen deshalb einen ernstlichen Ver
weis, und befiehlt ihnen noch einmal in der Broacker Kirche 
zusammenzutreten zur Prüfung aller Einnahmen und Aus
gaben, zugleich schickt er ihnen zwölf Artikel, über die sie ein 
definitives Urtheil abgeben sollen. Dagegen wenden sich Georg 
Lundius, Petrus Timotheus, Johann Lundius, Christianus 
Thomäus und Petrus Johannes mit einer zu Nübel am 
29. Januar 1633 unterzeichneten Vorstellung mit der Klage, 
daß die vornehmsten Mitglieder des Ministerii, die im früheren 
Gericht mit dabei gewesen, sich jetzt von ihnen absentirten, 
nämlich der Hosprediger — Johann Gravelejns, der 1632 
ans Johann Risler gefolgt war — und der Senior Nicolaus
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Witte, daß Ehren Nicolaus Bruno — aus Satrup — sich 
mit Leibesschwachheit entschuldige und „die wir sonst noch 
übrig sein, heißt es weiter, müssen theils angesehen werben 
als wären wir des Verstandes nicht, daß wir gebührlich 
konnten urtheilen — wiewohl wir unsere Schwachheit gern 
erkennen und bekennen — theils auch, von denen man feste 
Vermuthung hat, daß sie parteilich sein, wollen auch, daß der 
Propst bei unserm Conventu sei und, ehe das Urtheil gehet, 
sich auf alle Artikulen verantworten soll, davon wir doch kein 
Mandatum haben. Und wann auch von diesem oder andern 
aufgesatzten Punkten oder Artikulen, soviel insonderheit welt
liche Fragen anlanget, deren viel mit unterlaufen, unter uns 
berathschlaget und gedispntirt wird, haben wir anitzo auch 
keinen Politicum mehr bei uns, wie wir vorhin alle Zeit ge
habt, der uns scheiden und entscheiden könne." Der Herzog, 
bitten sie schließlich, möge diesen ihren Beschwerden in Gnaden 
Abhülfe widerfahren lassen. Das war aber durchaus nicht 
des Herzogs Meinung, er verweist vielmehr den Pastoren 
ihre Ausflüchte und befiehlt, sich nochmals mit dem ehesten 
ohne des Pröpsten Beisein zusammen zu verfügen und durch 
ein Endurtheil den Schluß zu machen. Der Propst bittet, 
ihn vor dem Urtheil zur Verantwortung zuzulassen, unter 
Berufung auf Sirach: „Du scholdt nicht ordelen, ehe Du de 
Sake hörest und lath de Lude thovoren nthreden. Und" — 
fährt er fort — „Joh. 7 sprickt Nicodemus tho den Hohen- 
prestern und Phariseern, do se dorch ere Knechte unsen Heylandt 
Jesum wölben griepen lathen, richtet unse Gesett ock einen 
Miisichen, ehe man en vorhöret und erkennt, wat he beit. 
Dat sulcket ock in Gerichten si geholden, sicht man uth fo l
genden Exempeln, also Marc. 15: Do unse Heylandt Jesus 
Christus dem Pilato awerantwordet wore und de Hohenprester 
en Harde beschnldigeden, sprack Pilatus tho Christo: Ant- 
wordestu nichtes? Süe, wo hart se di vorklagen. Und 
Act. 5 vorantwordet sick Petrus und de Aposteln vor dem 
Rade, und Act. 24, 25 und 26 vorgunnet de Landtpleger 
Felix, Festus, item de Köninck Agrippas, dat vor ein Paulus
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jegemuerbid) sick vorantworden möge." Dann bittet er, neben 
den Consistorialen and) andere rechtliebende Politici zu ver
ordnen und macht Einwendungen gegen einzelne Consistorialen: 
„Dewile Herr Jürgen tho Nybyl bekant, bat he jegen I .  F. G. 
aver mine Rekenschup geklaget und he also Kleger und Ridsier 
werbt Tho deine ock sin Söne Herr Johan tho Uldernp im 
vorgangen Jar sick so viendtselig in Nybylkarcke jegen mi vor
holden. Der Kaplan tho Saltrnp ock in miner Dodsier Kindel
beer bat Mest na mi getageu und wol ghar mörderisch int 
Liff gestaket, wenn mi mine ® od) ter nicht vorwarnet hedde. 
Und also desse 3 Menner einen Grnl tho mi dragen, de
Vader und Söne wegen der Ordination, alse ick ack)te, de 
Kaplan averst, bat he sines Gevallens bat Gnadengeldt nid)t 
heft kunnen krigen, und averst Syr. 12. Cap. mi warnet: 
tritlue dinem Viende nummermehr, so bidde ick underdenigst 
I .  F. G- christelik betrachten willen, eft it nicht bitlid) si, dat 
se soivol ock de andern Consistorialen ua Uthsage des 7. Ar- 
ticnls im Receß ein Richter Eidt leisten, up dat se nick)t uth
Hadt und Nidt snuder rechtferdiglik ordelen . . . .  impedit
ira animum ne possit cernere verum, de Torne hindert, dat 
Gemote, dat it nicht seen kan, ivat reck)t i§." Zum Schluß 
seines langen Sck)reibens sagt er: „Dorch disse lanckwirige 
Drofnisse is mi de rechte Hand also zitterend und bevend ge
worden, bat ick schwarlick sthriven kan. Godt behöbe mi 
gnadichlik, bat it nicht erger werden möge." Sein Brief ist 
wirklich viel schlechter gesck)rieben als die früheren und nick)t 
immer ganz leick)t zu lesen, wofür die dabei liegende, nid)t 
ganz correcte Abschrift von Sck)reiberhand ein spreck)ender Be
weis ist. — Fabricius erreicht mit seiner Vorstellung
nick)ts. Das Urtheil der Consistorialen, unterzeick)net von 
M. Nicolaus Moth, Georg Lnndins, Petrus Timotheus, 
Nicolaus Bruno, Johannes Lnndins, Christianus Thomäns, 
Petrus Johannis und Laurentius Andrea fällt in allen 12 
vom Herzog vorgeschriebenen die Justification der Kttxheiv 
rechnnngen betreffenden Artikeln ungünstig gegen ihn aus. 
Weil er die Red)nnngsbücher privatim heimlich und für sick)
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corrigirt hat, habe er sein Amt verbrochen, und den Kirchen 
habe er den durch ihn verursachten Schaden zu ersetzen.

Der Herzog schickt das Urtheil dem Pröpsten mit der 
Aufforderung, dafür zu sorgen, daß nicht wider ihn möge die 
Execution verhängt werden, weist die bei den anderen Her
zogen des Sonderburgischen Hanses vorgebrachten Beschwerden 
über erlittenes Unrecht zurück; erklärt den Pröpsten für einen 
Lügner und groben Calumnianten, läßt die Entsetzung vom 
Amte und von dessen Jntraden bestehen, aber doch insoweit 
Gnade vor Recht gehen, als er ihm auf guter Leute Fürbitte 
auf Lebenszeit zu seinem Unterhalt den Pfarrhof mit seinen 
Einkünften läßt. M it den Pfarrgeschäften wird damals 
Canutus Canuti, der schon als Erasmis Nachfolger das 
Küsterat versah, nach Jensen mit einer Magd der Herzogin 
verheirathet, betraut worden sein.

Neben der Verpflichtung zum Ersatz für die von ihm 
genossenen Kircheneinkünfte blieb dem abgesetzten Pröpsten die 
schwere Sorge wegen Herbeischaffung der Sonderburger Kirchen
gelder, wofür er vergeblich die Vermittelung des Königs in 
Anspruch nimmt, der dem Sonderbnrger Herzog schreibt, er 
möge entweder die Gelder zurückzahlen lassen, oder dafür 
sorgen, daß Herzog Philipp nicht weiter um ihretwillen in 
Fabricius dränge. Vergeblich, die Sonderbnrger wollen nur 
durch gerichtlichen Prozeß die Sache ausführen und verlangen 
vom Pröpsten vorherige Kautionsstellung. Er klagt seinem 
Herzoge bitterlich, daß er zu diesem Zwecke schon 8 Thaler 
geliehen und dafür seinen einzigen silbernen Becher verpfändet 
habe. Der Sonderbnrger Hofmeister weise ihn an seine 
Schwiegersöhne, aber die mahnten ihn selber schon um Schulden. 
Zum Beweise überreicht er ein Schreiben des einen von ihnen, 
des Düppeler Pastoren Johann Lundt, nicht zu verwechseln 
mit dem gleichnamigen Ulderuper Adjunkten. Der Schwieger
sohn schreibt, er habe sich durch seine verschiedenen Hand
reichungen so blos gemacht, daß er nun selber Noth und 
Mangel leide, und von seinen eigenen Gläubigern gedrängt 
werde. „Jtzund", so schließt er, „schal ick myne Kinder Hupen-
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wiese thor Ehren Gades van my dhoen, dar ickt mit dhoen 
schal, dat sitt andern in den Henden und Wethen my nichts 
tho Willen, dat Gade geklaget sy." — Im  September 1635 
jammert Fabricius, daß der kalte Winter käme und er hätte 
gar wenig zn brennen. „Thodeme sin de Thune allenthalven 
sehr wüste, also dat wt wegen des Koelhaves, so nicht eine 
geringe Hülpe unser Hush oldinge is, in groter Gefahr stahlt." 
Er bittet deshalb den Herzog nicht nur inn Brennholz, son
dern auch um Dornen und Zaunstecken.

Herzog Philipp hatte aber keinen Anlaß zur Milde, 
denn Fabricius, statt ruhig zn sitzen, fuhr herum an den 
Fürstlichen Höfen zu Hnsnm, Gottorp und Norburg und 
klagte dort, ihm wäre großes Unrecht geschehen. Um sich 
nicht weiter durch den von Ort zn Ort spazierenfährenden 
Pröpsten bei Fürstlichen und anderen Personen beschmutzen 
zu lassen, belegt ihn der Herzog mit Arrest und erklärt, er 
werde alle seine Handlungen und Getriebe in offenem Drucke 
ausgehen lassen, damit landknndig würde, ob ihm Recht oder 
Unrecht widerfahren.')

Am 24. August 1636 treten noch einmal die (Sonst- 
storialen auf Weisung des Herzogs zusammen und urtheilen, 
daß der Propst entsprechend den früheren Cvnsistorialerkennt- 
nissen schuldig sei, jetzt nach so lange gehabter Fürstlicher 
Dilation den Kirchen gleich und recht zn thun und ihnen ihre 
entwendeten Gelder zu erstatten. Ferner erkennen sie, daß 
Fabricius wegen so vieler groben unverschämten Injurien und 
lügenhaften Austragens, damit er Ihrer Fürstl. Gnaden 
Reputation gar hart beschmutzet, nicht würdig sei, den Pfarr- 
hof länger zn besitzen und dessen Jntraden zn genießen, auch 
daß er gegen den Herzog in forma sich zu reversiren schuldig 
sei. Dem entsprechend stellt Fabricius im September 1636 
einen in dem von ihm besiegelten und unterschriebenen Original 
bei den Acten befindlichen Revers ans, in dem er alle seine 
ausgesprengten Reden revocirt, darunter ausdrücklich auch die,

') Ob dies geschehen ist, hobe ich nicht ermitteln können
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daß das Patronat über Broacker nach Gottorp und nicht nach 
Glücksburg gehöre. Das Urtheil erklärt er oerdient zu haben, 
wird ihm Folge leisten und den Pfarrhof ohne Verzug cediren 
und räumen. Er will nichts dein Herzog oder den Consi- 
storialen zuwideres tentiren. Thäte er es doch, dann soll der 
Herzog bemächtigt sein, ihn, an welchem Ort und Ende er 
anzutreffen, in gefängliche Haft einzuziehen und an Leib und 
Leben zu strafen. Er erkennt ferner an, daß er schuldig sei, 
die Sonderburgischen und die anderen verbrachten Kirchen
gelder wieder den Kirchen zu restituiren und verpflichtet sich, 
von seinen Tochtermännern einen oder zwei dazu zu vermögen, 
daß sie für solche Gelder genügsame Kaution stellen und sich 
der Sonderbnrgischen Geldsache an seiner Stelle annehmen.

Aus angeborener Fürstlicher Milde erweist sich der 
Herzog ans guter Leute Fürbitte gnädig und bewilligt dem 
Pröpsten bei Räumung des Pfarrhof es ans Lebenszeit als 
Deputat und Gnadengeld jährlich 400 $ Silbisch, über deren 
erstmalige Zahlung Fabricius am 14. September quittirt. 
Erst jetzt fertigt der Herzog für Canutus Cannti eine Vocation 
als Hanptpastor zu Broacker aus. Darin sichert er ihm alle 
Einkünfte und Hebungen zu, die seinem Vorfahren zugestanden 
haben, ausgenommen den Pfarrhof und dessen Pertinenzen 
und Zubehör. Auch das Zehntkorn, das bisher dem Hof
prediger ans Gnaden gegönnet, wird wieder zum Pastorat 
gelegt und Caunto adtribniret. Zur Verrichtung des bisher 
von ihm verwalteten Küsterdienstes soll er eine feine hiezu 
qualificirte Person annehmen, so beides der Kirchen und 
Gemeine Gottes als auch der Orgel wohl fürstehen kann.l)

Die Kirchengelder wieder herbeizuschaffen war dem remo- 
virten Pröpsten nicht möglich. Es gelang ihm auch nicht, seine

') Das am 22. Sept. 1636 vom Herzoge eigenhändig unterzeichnete 
und untersiegelte Original der Vocation befindet sich im Staatsarchiv 
bei den Acten A. V III Nr. 54. Der Pfarrhof Krammark wurde in ein 
Herzogliches Vorwerk umgewandelt. Im  Jahre 1748 bezog der Glücks
burger Herzog von demselben an Weihnachtspension 377 37 /3 Kronen,
und an Maipension 188 +$ 43 ß  Courant.

22
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Tochtermänner zu persönlicher Bürgestellung für dieselben zu 
bewegen. Ohne andere Rettnugs- und Genugthunngsmittel, 
giebt er deshalb alle seine Güter, wes Namen die auch seien, 
einst sie der Kirchengelder halber anzugreifen, mit der Bitte, 
daß der Herzog sich feines hohen, schwachen und armen Alters 
christmildig erbarmen und ihm Gnade erzeigen möge. Um 
solche Gnade zu verdienen, hätte Fabricius der durch seinen 
Revers übernommenen Verpflichtung ein Genüge thun müssen. 
Daß er dies nicht that, bezeugt — heißt es wörtlich in einem 
späteren, undatirten und leider nicht vollständigen Actenstück 
— „das merklich Exempel und verübte greuliche That seiner, 
des gewesenen Pröpsten Frauen, denn nachdeme sie gesehen, 
wie des Pröpsten falsche Practiken nichts wirkliches ver
fangen können, hat sie sich zu Hexen und Zauberin begeben, 
ihres Raths geflogen und endlichen durch solcher Gott
vergessenen Leute verübte Teufelskunst Herrn Cannten zu 
Broacker bezaubern lassen, daß er zu einem ungesunden 
Menschen worden, alles nach mehrerm Inhalt des Propstes 
Frauen eigenen Bekendtnusses als auch vorher beschehener 
Aussage dreier Hingerichten Hexen. Und mil fast nicht ge
zweifelt werden, daß der Propst mit seiner Frauen mnb 
diesen Handel gleiche Wissenschaft gehabt habe, denn er sich 
einmal in Jens Eggerksen Hause etzlicher verdechtiger Worte 
von Herrn Cannten hat verlauten lassen. Er hat auch in 
sieben Jahren her gewußt, daß Marie Kalles mit solcher 
Zauberkunst nmbgangen, indeme sie ihme solche Zeit ein 
Pferd bezaubert, und doch gleichwohl darzn still geschwiegen 
und sie also wider Recht in der Gemeine Gottes gelitten, ja 
hegen und föden helfen. Wann dann nun oftgedachte I .  F. 
Gn. ob diesem Handel genngsamb verursachet, ihn kraft seines 
ausgegebenen Reversus auch ant Leib und Leben zu strafen, 
haben Sie ihme jedoch zu diesemmal aus Gnaden mit solcher 
Strafe verschonen, gleichwohl aber die letzt ihme beschehene 
Begnadigung cassiren und ihn des Landes verweisen lassen 
wollen." Der Propst mußte einen neuen eidlichen Revers aus
stellen, in dem er verspricht, alsbald das Fürstliche Land und
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Gebiet zu meiden und Zeit Lebens nun und nimmermehr hinein 
zu kommen und sich darin sehen zu lassen, auch sich seinem 
früheren Reverse vom 31 August 1636 gemäß in allen 
Punkten und Klauseln zu verhalten. Würde er im geringsten 
dawider thun und handeln, dann sollten Ihre Fürstliche 
Gnaden nachmals frei Macht und Gewalt haben, ihn an 
Leib und Leben zu strafen.

Weit hatte es Fabrieius nicht bis zur Grenze des 
Glücksburgischen Landes und Gebietes. Er wohnte später in 
Schnabek unter der Hoheit des Herzogs Johann Christian 
zu Sonderburg. Da Schnabek zum Kirchspiel Satrap gehört, 
konnte er sogar innerhalb seiner alten Propstei bleiben.

Im  Jahre 1640 starb sein Schwiegersohn, der Düppeler 
Pastor Johann Lnndius, dessen Familie beim Herzoge wohl 
gelitten war. Die Wittwe Anna Lnndius hatte ihm für 
unzählig viele, ihr und ihrem Manne erwiesene Wohlthaten 
zu danken. Jetzt nach Absterben des Mannes bewilligte der 
Herzog ihrem Sohne Philipp, der das Jahr darauf in des 
Vaters Stelle rückte, zur Fortsetzung seiner Studien ein 
Gnadengeld, auch willigte er darein, daß vorläufig der Satrnper 
Kaplan die Düppeler Pfarrgeschäfte besorge. „Weiln aber 
im Kirchspiel Schwachheit einfiel" und ihr beschwerlich fiel, 
bei nachtschlafender1 Zeit in Nothfüllen zum Diaconus nach 
Satrnp zu schicken, der auch nicht immer von seinem eigenen 
Dienst absein könne, wünschte Frau Anita jemanden näher 
an der Hand zu haben. Sie bat deshalb, darein zu willigen, 
daß ihr Vater zu ihr in ihr Haus zöge und die Düppeler 
Pfarrgeschäfte übernehme. Was der Herzog dazu gesagt hat, 
konnte ich nicht ermitteln. Bei den Acten findet sich seine 
Antwort nicht, auch nicht in den leider nur sehr frag
mentarisch in das Staatsarchiv gelangten Briefbüchern Herzog 
Philipps.

Gestorben ist Fabricius nach Jensen am 4 Ju li 1655, 
in seinem neunzigsten Lebensjahre. Noch ein Jahr vorher 
drohten ihm dem hochbetagten Greise neue Widerwärtigkeiten 
von Seiten des Atzt)ii(ler Pastoren Christian Steffensen.

22*
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Dieser, Sohn eines Herzoglich Sonderburgischen Silber
dieners und verheirathet mit einer Tochter eines Herzoglich 
Svnderburgischen Kochs, war 1643 im Alter von dreißig 
Jahren von den Ahlefeldts zu Gravenstein zum Prediger für 
Atzbüll und Gravenstein vocirt und von Herzog Johann 
Christian zu Sonderburg ordinirt und investirt worden. 
Seine ursprünglich reich dotirte Pfarre hatte unter seinen 
Amtsvorgängeru große Einbuße an ihren Einkünften erlitten, 
z. Th. nach seiner Meinung durch die Schuld oder Nach
lässigkeit des Pröpsten Peter Fabricius, dem ja zu Lebzeiten 
Johanns des Jüngeren von 1598 bis 1622 mit allen anderen 
Herzoglich Sonderburgischen Kirchen mich Atzbüll unterstanden 
hatte. Ueber die Einbußen der Atzbüller Pfarre verfaßte 
Steffensen am 9. Mai 1653 einen langen Bericht, voll von 
interessanten Mittheilungen und nicht unangenehm zu lesen, 
den ich unten nach dem Originalx) in seinem vollen Wort
laut mittheile.

Am 18. Januar 1654 klagte Pastor Steffensen dem 
Herzoge Philipp von Glücksbnrg als seinem Patron, daß 
Fabricius alle Beschuldigungen pure negando von sich abzu
lehnen vermeine. Der Herzog antwortete am 5. März, daß 
er den gewesenen Pröpsten bei seinem nunmehr 89jährigen 
Alter zu einem mehrerem nicht zwingen, noch in seinem 
jetzigen Zustande etwas exigiren lassen könne, ohne was er 
bereits freiwillig bekennet. Steffensen hätte sich mit seinen 
Ansprüchen bei Antritt seines Dienstes melden sollen oder 
damals, als er, der Herzog mit Hans von Ahlefeldt wegen 
Gravenstein in Handlung gestanden. — Steffensen blieb nicht 
in Atzbüll sondern übernahm in dem durch den Tod vieler 
Gelehrten fatalen Jahr 1659 das Rectorat in Hadersleben2). 
Schon im folgenden Jahre wurde er Pastor in Hammelev, 
wo er nach Jensen am 19. Mai 1699 in seinem 86sten Lebens
jahre gestorben ist.

') In  den Acten A. V III Nr. 83.
a) Rhode, Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse. Kopenh. 1775.
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In  Nomine Jesu Christi Amen. 
Documentum,

wie die ZU  Unterhaltung des H. Utinisterii von der Gott- 
säligen Antiquität fundirte und gestiftete Hebung bei der 

Pfarre Atzbül verändert und geschmälert worden.
Es ist allermänniglichen bekannt, daß zu Unterhaltung 

des H. Predigamts bei der Pfarre Atzbül hentigs Tages 
gar geringe Hebungen vorhanden. Damit aber Niemand 
ihm die Gedanken mache, als sei die liebe Antiquität bei 
Stiftung hiesiger Pfarre unbedachtsamer und sparsamer ge
wesen, als an anderen Orten: Jmgleichen damit nicht Jemand 
künftiger Zeit in den Wahn gerathen minge, als hätte ich für 
meine weinige Person einige entweder der hohen Obrigkeit 
und Patronen der Kirchen präjndicirliche und den Successoren 
schädliche Veränderung alhie verursachet und eingeführet, Als 
habe ich für eine besondere Nottnrft erachtet (zumahlen weil 
es sowol eine schwere Sünde ist, die Wahrheit verschweigen, 
als die Unwahrheit zu reden) die rechte wahre Beschaffenheit 
der Stiftung und Veränderung der Hebung hiesiger Pfarren 
allermänniglichen zu offenbaren.

Anlangend die Fundatio:! hiesiger Pfarre, so ist zu 
tvissen, daß die Gottsälige Antiquität zu milden Sachen liberal 
und freigebig genug gewesen. Zu Unterhaltung der Kirchen 
hat sie eine Hnve Landes (oder Bohl) von drei Mark Goldes 
und zwo Koppel oder Tofden gegeben, und noch darüber 
zweite Acker auf Boischow Felde liegende.

Zur Unterhaltung der Pastoren hiesigen Orts hat sie 
eine Hnve Landes von vier Mark Goldes samt dabei gehöriger 
Holzung und Wischen gegeben, und noch darüber 2 Acker 
auf dem Felde Burrißmark genant, 2 Acker auf dem Felde 
Mülenberg, 2 Acker auf Boischow Feld liegende. Alle diese
Ländereien sind von der Pfarre gekommen.

Darnach haben die Einwohner des Dorfs Fischbek und
Boischow 24 Oertig Korn, eine Tonne Butter und andern
kleinen Zehenden dem Prediger jährlich gebracht.
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Auch hat ein jeher Bawr (wie in allen Kirchspielen 
gebräuchlich) sein Antheil im Hanse des Predigers und Küsters 
unter Baw zu halten gehabt, gestalt denn eines jeden Bawren 
Nam annoch an den Balken in des Küsters Hanse zu finden. 
Alle diese Hebungen und Benefieien sind verändert.

Noch ein Stück Landes ist beim Pfarrhanse, darauf in 
die drei Tonnen Korns kan gebawet werden, und eine 
Wisch zu 8 Fuder Hews, ungleichen eine kleine Wisch bei der 
Kirchen, davon man 4 Fuder Hewes haben kan. Diese beiden 
Stücken Landes sind noch bei der Pfarre.

Hat also die liebe Antiquität das h. Predigambt mit 
genügsamer Unterhaltung versehen, indem ein vollkomner 
Ackerbau, Viehezucht und Zehenden an Korn und andern 
Sachen zur Narung des Predigers allhie sowol als an andern 
Orten gestiftet.

Gleichwie nun die Bedachtsamkeit sowol als die Frei
gebigkeit der lieben Alten zu rühmen, daß sie nicht auf Geld, 
sondern auf Korn, Land, Brot, Butter und dergleichen zu 
Unterhaltung des Lebens nottursligen Dingen den Gottesdienst 
sundiret, damit der Prediger sowol in tewern Zeiten als guten 
Jahren seinen Aufenthalt haben könne, also wäre zu wünschen, 
daß obgedachte Stiftung dieses Orts nnverendert wäre geblieben, 
so hätte man heutiges Tages keine sügliche Ursache sich zu 
beklagen. Es ist aber leider viel durch Unbedachtsamkeit der 
Prediger selbsten und unfleißige Aufsicht der Visitatoren 
voriger Zeiten vorgangen, welches man allerdings nicht billigen 
kan, wie aus folgenden Umbstenden zu sehen.

Obzwar anfänglich dieses Orts eine absonderliche Pfarre 
gestiftet, welches daher abzunehmen, indem ans dem Kirchen
lande im Dorf Fischbek das erste und rechtmäßige Pfarrhaus 
gestanden, so hat man doch gewisse Nachricht, daß hernach 
nur ein Prediger zu Ulderup und Atzbül gewesen, der beiden 
Kirchen vorgestanden, also daß er zu Ulderup gewöhnet und 
die Kirche zu Atzbül als ein Annexum an die Kirche zu 
Ulderup gehabt.
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Dieser Pastor Namens H. Johannes N. weil er zu 
Ulderup seine Wohnung und stattlichen Ackerbaw gehabt, 
thut seiner Söhne einem Namens Andreas Johansen das zur 
Kirchen Atzbül gehörige Pfarrhaus und Land, also daß er 
wie ein Bawr darauf gewöhnet und keiner weltlichen Obrig
keit mit Pflicht und Hofedienst untergeben gewesen. Dies 
ist die allererste und der Pfarre zu Atzbül allerschädlichste 
Verenderung gewesen, denn wie hernach beide Pfarren von 
einander solten gebracht werden, also daß eine jegliche ihren 
eigenen Prediger haben müsse, sobald der Bawr im Pfarhaus 
zu Fischbek das vermerket, kvmpt er diesem Werk zuvor und gibt 
sich zu Sonderbnrg an, daß er alda neben seinen Nachbarn 
wolle Hofedienst thun, wenn nur die Obrigkeit ihn in Schutz 
nehmen wolle. Dies erlangt er per sub et obreptionem. 
Und siehet man an diesem Bawern, wie die Kinder dieser 
Welt klüger sind, denn die Kinder des Lichtes in ihrem 
Geschlecht.

Wie nun der Pastor zu Atzbüll eine Wohnung haben 
mußte und der Bawr aus dem rechtmäßigen Pfarhaus zu 
Fischbek nicht weichen wollen, ist die Sache also vermittelt, 
daß dem Pastor an diesem Ort, da aitnoch das Pfarrhaus 
stehet, eine Wohnung gebalvet, und weil mehr Länderei bei 
der Pfarre gewesen, als nemlich 2 Acker auf dem Mühlen- 
berg, 2 Acker auf Burrismark, und 2 Acker auf Boischow 
Feld ligeude, hat der Pastor sich damit beholfen; und hatte 
bei den Einwohnern zu Fischbek 4 Kühe in der Gräsung. 
Der Bawr aber behielt das rechtmäßige Pfarhaus, Hölzung 
und die ganze Hnve Landes, hatte Gräsung zu 8 Kühen. 
Und mußte der Bawr dem Pastorn zu Atzbül 5 Ortig Korns 
jarlich geben, denn weil der Bawr alles sub et obreptione 
practiciret, wolle die Obrigkeit keine Pflicht davon haben. 
Dieses Pastoren Namen weiß man jetzo eigentlich nicht.

Dominus Johannes Andreae.
Anno 1567 hat der folgende Prediger diese Pfarre bei 
sothaner Beschaffenheit angetreten, lässet dem Bawern in 
Fischbek das Kirchenbohl, behelft sich mit dem übrigen Lande,
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hatte 4 Kühe in der Grasung zu Fischbek, und empfing vom 
gedachten Bawern 5 Oerlig Korns vier Jahr lang. Dieser 
Pastor ist, ehe er alhie zum Officio kommen, zuvor im 
Schwedischen Kriege Feldprediger gewesen, hernach ist er 
hievon nach Düppel vociret, alda er auch begraben, wie auf 
seinem Grabstein zu sehen und lesen ist.

H. Paulus Erasmi.
Anno 1571, wie Herr Paulus zu dieser Pfarre kommen, hat 
er um das Kirchen bohl bei der Obrigkeit angehalten, aber er 
hats wegen etlicher Mißgünner, so die Obrigkeit übel informiret, 
nicht erhalten können. Zur selbigen Zeit, wie er alhie 
Prediger gewesen, begibt sichs, daß ihm ein Stück Landes 
in dem Felde Birritslücke genandt durch eine Erbschaft zu- 
fält, und weil dies Erbland seinem Hause näher gelegen als 
das Kirchenland, verhewert er die 6 Acker aus und bawet 
sein Erbland. Wie er verstorben und sein Erbland vertheilet, 
hat seine nachgelassene Wittibe abermal um das Kirchenbohl 
in Fischbek angehalten, hätte es auch (weit die Obrigkeit nichts 
denn nur den bloßen Hofedienst davon gehabt) erlanget, weitn 
nicht die obgedachte Mißgünner ihr Anbringen verhindert, 
deren zweite schon verstorben, einer aber annoch im Leben ist. 
In  vorigen Tagen bei Stiftung des Gottesdienstes galt diese 
Maxima: Quod semel Deo consecratum ad u s u s  humanos 
transferri non debet. Aber bei gedachten Mißgünnern hieß 
es anders: Quod seine! Deo ablatum ud usus divinos 
transferri non debet. Wie Henningus Brosenius iit seinem 
Auro Tolosano erzehlet.

H. Johannes Schütz.
Als mein Antecessor diese Pfarre angetreten, haben die Bawren 
in Fischbek ihm persuadiret, er wolle ihnen die Acker ans dem 
Mühlenberg und Burrißmark zu Hewer behalten lassen, wie 
sie es bei des vorigen Predigers Zeiten gehabt. Er dagegen, 
weil er von Natur ein einseitiger, frommer Mann gewesen 
und sich auf der Bawren Renke nicht viel verstanden, hat in 
ihrem begehren consentiret. Hierüber entstand unter den 
Bawren in Fischbek keine geringe Freude, daß sie es nun-
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inehr durch ihre Klugheit oder List soweit gebrachst daß ihr 
Pastor kehl Land oder Acker mehr unter ihnen zu bawen 
hette, denn das Kirchenbohl hatte der eine Bawr, die zwene 
Acker auf dem Mühlenberg hatte der ander, die beide Acker 
in Bnrrißmark der dritte und die 2 Acker auf Boischowfeld 
der vierte. (Wie hievon das remoti Prüpositi eigenes Inven
tarium auch zeuget.) Summa sie dankten Gott, daß sie mit 
dem Prediger nunmehr auf dem Felde nichts zu schaffen.

Es hat sich aber hernach zugetragen, daß der Hochedler 
Junker Gregorius von Ahlefelt zu Seegarten erbgesesfen ihm 
vorgenommen, an dem Ort, da das Dorf Fischbek gestanden, 
einen Meierhof zu bawen. Ehe aber solches geschehen konnte, 
mußte das Dorf wüst geleget werden, und weil die Ein
wohner im Fischbek unterschiedlicher Obrigkeit Unterthanen 
gewesen, als etliche gehörten nach Sonderburg, etliche anders
wohin, als hat wolermelter Junker Gregorius Huve für Hnve 
zu vertauschen ihm fürgesetzet. Ehe er aber solches erlangen 
konte, hat er noch darüber eine Zugabe geben müssen: als für 
eine Hnve Landes, so nach Avenbülgard gelegen, hat er eine 
andere Hnve Landes und noch darüber eine mit Holz bewachsene 
Koppel Holbekslund genant geben, und dem Junkherr zu Aven
bülgard über alles zu Fischbek gelegene Feld die freie Jagt nach 
wie vorhin behalten lassen müssen. Für das Kirchenbohl hat er 
I .  F. G. zu Sonderburg ein ander Bohl im Dorf Schelde 
gelegen anerboten und daneben verheißen, dem Pastoren zu 
Atzbül wie auch dem Küster im geringsten nichts an Land, 
Hebung, Korn, Opfern und Accidentien zu schmälern, welchen 
Tausch hochgedachte I .  F. G. auf besagte Condition ein
gangen. Darauf wird das Dorf ruiniret und verwüstet. Da 
entstand unter den Bawern in Fischbek ein groß Weinen und 
Heulen, und beklagten sich, daß sie den Pastoren nicht das 
Kirchenbohl und andere Acker selbst bewohnen und bawen 
lassen, denn, were das geschehen, hette das ganze Dorf nicht 
also gar jämmerlich können verwüstet werden.

Bei solcher Verwüstung ist den Kirchendienern ent
gangen: alle Accidentien an Hochzeiten, Kindtaufen, Sechs-
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Wöchnerin, Leichsbegangnissen und 4 Opfer vom ganzen 
Dorf alle Jahr. Auch der Baw des Hanfes, welchs die 
Bawern in Fischbek wie in allen Kirchspielen bei Macht 
halten müssen, andere freiwillige Arbeit, als Holz rc. zu führen 
zu geschweigen. Es ist dem Pastorn auch entzogen die jär- 
liche Pflicht vom Kirchenbohl nämlich 5 Ortig Korns. Und 
weil eben zur Zeit dieser Perwüstung die Acker auf dem 
Mülenberg und Burrißmark ausgehewert, sind dieselben neben 
der Grasung zn 4 Kühen zugleich in Confusion mithin
genommen. Also ist alles Land, Ackerbaw, Viehezucht, 
Holzung, Kirchenpflicht und alle Accidentien von dieser Pfarre 
kommen, ausbenommen die kleine Koppel beim Hause und die 
kleine Bietwisch bei der Kirchen wie oben gedacht.

Wie nun der Pastor sich bei der Obrigkeit beklaget,
daß ihm bei geschehenem Tausch viel an seiner Hebung ent
gehen würde, hat er von I .  F. G. ein schriftlich Documentum 
mit Ihrer F. G. eigener Hand unterzeichnet erlanget, welches 
I .  F. G. Lacquei, ein Mohr Namens Dominicus dem vorigen 
Küster dieses Orts überantwortet mit dem Befehl, es solt 
solches an den Propst zu Broacker gebracht werden, daß er 
dem Junker daraus anzeigen solte, wie I .  F. G. mit dem
Junkern auf keine andere Condition den Tausch wegen des
Kirchenbohls eingangen, als daß der Junker den Pastoren 
solte contentiren, und ihn alles Land und Hebung behalten 
lassen, wie ers gehabt, ehe das Dorf verwüstet worden, im 
widrigen, dafern solches nicht geschehe, hetten sich I .  F. G. 
wegen der Kirchendiener zu beschweren ititb den Tausch zu 
widerrufen. Es wird solch Schreiben durch den Küster an 
den Propst gebracht. Wie er solches gesehen und gelesen, 
spricht er: Dies ist warlich ein gut Schreiben für die Kirchen
diener zn Atzbül; nun wolan, weil unsers gnädigen Fürsten 
und Herrn Hand da ist, sol wol geschehen, was recht ist. — 
Es hat aber Fabricius der Probst solch Schreiben niemals, 
das man wissen kann, an gebürlichen Ort gebracht, sondern 
nur immerdar des Pastoren Diener mit falschen Worten 
abgewiesen. Wenn der Pastor das Schreiben gefodert, hat
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er dem Boten allemal gute Hofnung gemacht, auf diese Weise: 
Siehe das Schreiben hab ich bisher mir vergessen, itzo toil 
ich dies an den Pastoren mitgeben. Wenn der Diener weg- 
gehen wollen, hat er eine andere Rede gebraucht: Doch es 
mag bei mir tool bleiben, bis ich nach Gravenstein komme.

Nach seiner Remotion, luie er sich zu Schnabel aufge
halten, begiebt sichs, daß ihm etliche hundert Ziegelsteine ver
ehret. Alda spricht er den Pastoren und Küster zu Atzbiil an, 
sie möchten ihm ein jeder hundert nach Schnabel führen lassen; 
es wird ihm hierin geivilfähret. Eben bei solcher Gelegenheit 
befiehlt der Pastor seinem Diener, er solle den Propst des 
Schreibens erinnern und zusehen, daß ers von ihm heraus
brächte.

Wie der Diener den Propst hierumb angesprochen, ant- 
toortet er: Ja das Schreiben mein Sohn, davon weiß ich 
guten Bescheid, es ist tvegen etlichen Acker und Korn, so der 
Pastor von Gravenstein haben solle. Es sind nur tvenige 
Tage, da hab ichs noch in meiner Hand gehabt. Wie der 
Diener gebeten, daß ers ihm mitgeben tootle, kam eine solche 
Antwort: Das weiß ich nicht mein Sohn, das kan ich also 
itzo nicht thun, auf eine andere Zeit kans tool geschehen.

In  vorigen Tagen sagt man, wie Brosenins schreibt in 
seinem Auro T o los: wem etwas vom Kirchengnt genommen, 
dem sol maus dreiseitig wiedergeben. Fabricius aber sagt 
also nicht, sondern: Wem man etwas genommen, dem soll 
man das übrige noch dazu nehmen; denn weil er gesehen, 
daß diese allergeringste Pfarre jedermans Raub worden, so 
hat er auch so viel Schaden gethan, als er gekonnt. Nun 
muß man sich verwundern, daß dieser Mann sich für den 
gratvsamen erschreklichen Flüchen nicht entsetzet, damit die 
Kirchengüter bei ihrer Stiftung beleget worden, derer viele 
von dem Henningo Broseuio in seinem A uro Tolosano auf
gezeichnet, daß einem, der sie nur liefet, die Haar darüber zu 
Berge stehen müssen. Und zwar, was toil man von den 
Flüchen der Alten sagen: Gott der Herr redet hiervon selbst
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nicht anders: Verflucht fei, der des Herrn Werk fraudulenter 
lässig thut. Jer. 48. Item : Ih r  tenschet mich an den Zehenden 
und Hebopfern, darum seid ihr auch verflucht, daß euch alles 
unter den Henden zerrinnet. Malach. 3, 8. Solchen Fluch 
hat er haben wollen, der wird ihm auch kommen, er wolte 
des Segens nicht, so wird er mich ferne von ihm bleiben. 
Er zog den Fluch an wie sein Hembd, und ist in sein in- 
wendiges gangen, wie Wasser und wie Oele in sein Gebein re. 
Psal. 109.

Alhie kan ich nicht unterlassen zu erzehlen, was der 
Fabricius aufgezeichnet, welches zu Glücksburg unter seinen 
Miscellaneis zu finden. Er setzet die Ursach, warum der 
Pastor zu Atzbül sein eigen Land nicht bawen und gebrauchen 
muß. Die Ursach, sagt er, sei diese, weil ein Pastor in vorigen 
Jahren das Land ausgehewert, welcher Pastor zu Ulderup 
gewöhnet und beide Kirchen gehabt, und weil nunmehr 50 Jahre 
verflossen, müssens die Bawern stets in Fischbek behalten, 
gerade als hätte er nur mit Fleiß dahin gesehen, daß so viel 
Jahre mächten verlaufen, auf daß der Pastor ja nichts wieder 
erlangen muge. Womit er sich selbsten das Urtheil spricht, 
daß er keine gute Aufsicht gehabt, denn hette er richtige Visitation 
gehalten, so würde er zugesehen haben, daß der Prediger sein 
Land wiedererlanget, ehe so viele Jahre verlaufen. Also 
kirnte man in dieser Sachen auch antworten, wenn man fragen 
wolte, warumb muß der Pastor zu Atzbül seine Hebung vom 
Kirchenbohl, die 5 Oertig Korns, item die 4 Acker und die 
Gräsung zu vier Kühen nicht haben. Resp: Darumb weil 
ein Probst zu Broacker ein Schreiben unterschlagen, welches 
obgedachte Sachen concernirete.

Es fragt sich aber, ob solche beide geistliche Leute Recht 
gethan. Zwar etwas denkwürdiges aber nichts löbliches noch 
rühmliches haben sie bei dieser Pfarre verrichtet. Der Apostel 
Petrus sagt Act. 5, daß solcher Seilte Herzen vom Satan 
erfüllet sein. Und Gott sagt: Es sind solche Thaten schreiende 
Sünde. Deut. 24. Sirach ingleichen redet nicht viel sonder-
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lichs hievon: Der Arme hat nichts, denn ein Bissen Brots, 
wer ihn darum bringet, der ist ein Mörder, wer einem seine 
Nahrung nimpt, der tobtet seinen Nehesten. S ir. 25.

Daß nun dieses sich in der Wahrheit also verhalte, was 
vom Kirchenlande gesagt, ungleichen, daß alles also zur Zeit 
der vorigen Prediger dieses Orts Vorgängen, dessen haben 
mir alte ehrliche Leute Bericht gethan, als Jens Andersen 
in Boischow, Hans Matzen in Atzbnl, Jens Christensen tu 
Boischow, welche für wenige Zeit gestorben. Andere aber 
leben annvch und zeugen ebendasselbe, als: Ein vornehmer 
Mann in Sonderbnrg, Peter Paulsen, der allste geboren und 
dessen Vater lattge Zeit Prediger an diesem Ort gewesen, 
Asmus Christensen, der annoch Küster ist, Christen Jnrgensen 
in Boischow, ein Matt von 89 Jahren, dessen Mutter zwene 
Acker vom Pastoren gehabt.

Es ist aber bei dieser Veränderung noch nicht geblieben, 
sondern da die Hebung bei dieser Pfarre wie bei allen Kirchen 
ans Korn fundiret, da geschieht noch von meinem Antecessore 
diese Unbedachtsamkeit, daß er ohne Bewilligung des Patronen 
und Rath der Visitatoren und Kirchspiels mit dem Junker 
auf Grawenstein solchen Contract machet, daß er für seine 
Hebung nach der wolfeilen Zeit ein gewisses Geld järlich 
zu nehmen sich belieben lesset, nämlich hundert Mark Lübsch. 
Es mächte aber jemand fragen, wie kante er sich hievon er
halten? Resp.: Er hat sich vom Krog oder Bierbrawen mehr 
als vom Altar entehret, also daß er oft wegen der vollen 
und tollen Bawern aus dem Hanse gehen und seinen Stndiis 
unter einem Bawm oder Zaun obligen müssen. Bei tverendem 
Ministerio meines H. Antecessoris hat der Jnnkherr ans 
Grawenstein seinen eigenen Hofprediger gehalten, Namens H. 
Samuel Baufeni, welcher im Schwedischen Kriege nach Denne- 
mark gezogen und alda Feldprediger worden.

Anno 1643
bin ich ein halb Jahr vor dem Schwedischen Kriege zu dieser 
Pfarre vociret. Zwar daß ein Dorf allhie ruiniret, hab ich 
vorhin wolgewußt, daß aber alle Nahrung, Ackerbaw, Holzung,
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Viehezucht davon gebracht, item daß alles in so eine seltzame 
Confusion und Verwirrung gerahteu, davon hab ich gar keine 
Wissenschaft gehabt.

Ao 1645, wie ich mich gegen den Jnnkhern wegen dieses 
sehr eingezogenen Orts beklagt, hat er an I .  F. G. zn Sonder- 
bürg mir Jntercessionales ertheilet, des Erbietens: Daß wenn 
Hochgedachte I .  F. G. als Patron der Kirchen den Anfang 
zur Verbesserung dieses Dienstes machen wollen, alsden solts 
an des Jnnkhern Seite nicht mangeln. Darauf haben I .  F. G. 
mir anstatt der Gnadengelder, so ich von den Glücksburgischen 
Kirchen ans meine unterthänige Supplication nicht erlangen 
können, fünf Oertig Garsten järlich depntiret, und der Junker 
zn dem vorigen noch 30 Rthl. neben Grasung zn 3 Kühen 
und einen Bawm zur Fewrung zugelegt, welches I .  F. G. 
zu Glücksburg confirmiret. — Hiemit tönte sich ein Prediger 
etlicher Maßen behelfen, wenn er das Korn für gedachten 
Preiß wieder einkaufen fönte, wie es mein Antecessor ans 
einfeltiger Unbedachtsamkeit in dem präjudicirlichen Contract 
gelassen. Weil aber alle Ackerbaw fast hievon kommen, 
und wen so schwere Thewernng einfelt, wie nunmehr bald 
5 Jahre gewesen, da man alles Korn für barem Gelde 
einkaufen muß, so siehet jederman, daß ich nicht mehr für 
60 Rlhlr. habe kaufen können als in der wolfeilen Zeit 
für 20 Rthl. Ja, wie sehr schwer meine Haushaltung mir 
in der Thewrnng gewest, das weiß der liebe Gott am aller
besten.

Wenn man nun die erste Fnndation und die jetzige 
Verendernng consideriret: Als da erstlich eine Hnve Landes 
zum Gottesdienst gegeben, also daß der Pastor in die 30 Oertig 
Korns bawen, daneben wol zwölf Kühe in der Grafting haben 
und in die 60 Fuder He wes jährlich einführen können, da
gegen aber itzo nur so viel Landes bei der Pfarre ist, da man 
3 Oertig bawen kann; da vorhin eine schöne Holzung, Viehe- 
zucht gewest, itzo man nicht eine Gans oder Schaf allhie 
ziehen kann, und nicht soviel Holzung, da man einen Zaun- 
oder Hopfenstecken hawen milchte; da vorhin die Hebung auf
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24 Oertig Korns und eine Tonne Butter funbiret, itzo aber 
alles zu Gelde nach der wolfeilen Zeit gesetzt, so ist eine 
Metamorphosis bei hiesiger Pfarre zu sehen.

Dies hab ich also der Gottsäligen Hohen Obrigkeit, so 
hievon it och niemals recht informiret, offenbahren sollen, nicht 
zweifelnd, Sie werde sich hieraus gnädigst insormiren, und 
davon rechtmäßig jndieiren lassen, und an dem, was hie bei 
dieser Pfarre sub et obreptione praetieiret, ein Mißgesallen 
tragen, damit die erste Stiftung wieder in esse gebracht und 
der Prediger Göttlichen Worts sein Ampt mit Seufzen zu 
thun nicht gemüßiget werden.

Und kann ich all hie nicht unterlassen, das rühmliche 
Exempel des weiland durchlauchtigen Fürsten und Herrn, 
Herrn Henriei Jnlii, welches nicht unbillig eines ewigen un
sterblichen Ruhms würdig und von dem oft gedachten Henningo 
Brosenio in seinem A uro Tolosano aufgezeichnet ist, herzu
setzen. Die Wort Henningi Brosenii sind diese:

Herzog Henricns Julius hat alle von ihm sub et ob- 
reptitieexpi’ncticirete und losgewirkete Siegel, Briefe, Donationes 
und Verschreibungen über geistliche Güter eassiret, vernicMffet 
und getvdtet. Was nun diesem hochverständigen und sonsten 
sehr vorsichtigen Fürsten widerfahren, das kann auch andern 
Potentaten widerfahren, daß Sie nemblich aus Unwissenheit 
und ermangeltem Bericht werden hintergangen und dergleichen 
vermeintliche Verschreibungen von sich stellen. Wie aber der 
löbliche Fürst nach eingenommenen gründlichen Bericht solche 
Donationes und Verschreibungen rechtmeßiger Weise salva 
Autboritate eassiret und mortifieiret, also können andere 
Potentaten auch thun. Quae enim contra leges fiunt, non 
solum inutilia, sed etiam pro infectis habenda sunt. Bis 
HteHer Brosenius.

Nun dem Allmächtigen Ewigen Gott, der Himmel und 
Erden gemacht hat, sei diese Sache besohlen in seine väter
liche Direction; der kanns und wirds ausführen, daß alles 
zu seines heiligen Namens Ehre, Erhaltung seines Göttlichen
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und allein säligmachendes 'Worts und Erbawnng seiner Kirchen 
gereichen werde. Herr Gott zeige Deinen Knechten Deine 
Werke und Deine Ehre Deinen Kindern, und der Herr Unser 
Gott sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände 
bei uns, ja das Werk unser Hände wvlt er fördern umb seines 
lieben Sohns Jesu Christi willen, Amen.

Datum Atzbnl, den 9. Man 1653.

Christian Steffens Pastor daselbst.
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